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Christlich 
Demokratische Union 
Deutschlands

CDU 3 Sozialdemokratische 
Partei Deutschlands SPD 4 BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN GRÜNE 5 Freie Demokratische 
Partei FDP 6  Die Linke
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102 302 402 502 602

103 303 403 503 603

104 304 404 504 604

105 305 405 505 605

106 306 406 506 606

107 307 407 507 607

108 308 408 508 608

109 309 409 509 609

110 310 410 510 610

111 311 411 511 611

112 312 412 512 612

113 313 413 513

114 314 414 514
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118 318 418

119 319 419

120 320 420
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Enes, Andreas

Förster, Nielas

Hoffmann-Enes, Janine

Dr. Schunter, Matthias

Keßler, Erwin

Rothe, Michael

Meyer, Herwig

Juchems, Stefan

Dr. Vinnen, Bodo

Dr. Stanger, Lale

Van Waasen, Michaela

Fessehatzion, Mussie

Müller, Roland

Röder, Frank

Kuntze-Engemann, Heike

Borgenheimer, Eva

Borgenheimer, Claus

Konrad, Jan

Dr. Stanger, Christian

Dr. Postina, Antonia

Schmidt, Michael

Postina, Thomas

Reinhold-Postina, Eva

Schmidt, Renate

Spieker, Jürgen

Buchmann, Martina

Konrad, Ralph

Schöndienst, Frank

Willenbücher, Kirsten

Kähne, Stefan

Rütter, Benedikt

Wohl, Christa

Dr. Spengler, Peter

Kraft, Heidi

Gross, Daniel

Dr. Braun, Konstantin

Leichtweiß, Karlheinz

Leipold, Rainer

Schwinn, Stefan

Voigt, Karin

Cornelius, Frank

Kruza, Brigitta

Jürgensen, Heinz-Jürgen

Schlote, Michael

Schlipf-Traup, Claudia

Sonntag, Wolfgang

Focht, Daphne

Voigt, Detlef

Wiegandt, Klaus

Ebert, Katja

Renz, Bernd

Scobie, Christina

Gunkel, David

Dette, Birgit

Leveringhaus, Torsten

Wasmuth, Kirsten

Dr. Sydow, Walter

Zschitschick, Juliane

Shar, Sajjad

Schaefer, Sigrid

Markus, Gunnar

Bruer, Susanne

Benzing, Gerd-Dieter

Schieb, Brunhilde

Weber, Wolfgang

Anders, Rainer

Erber, Martin

Gütersloh, Mirijam Franziska

Kerwer, Jürgen

Drevenstedt, Helgard

Heidenreich, Christoph

Knackstedt, Jürgen

Neipp, Karin

Sökmen, Tayfun

Hartwig, Kurt

Bimczok, Maria

Foschum, Samuel

Motzel, Verena

Roßmann, Markus

Lehrian, Horst

Schumacher-Braun, Doris

Bröning, Gerhard

Roßmann, Matthias

Karatas, Gülhanim

Keil, Florian

Milewski, Tim

Ries, Katrin

Kuczera, Paul

Kannegießer, Peter

Stein, Marita

Dr. Grimm, Paul

Wolff, Karin

Dr. Lindlar, Hans-Gerd

Stadler, Yannic

Bungert, Christine

Hesser, Marco

Dr. Danesy, Frank

Plate, Heike

Neipp, Jürgen

Neubrech, Daniel

Panhans, Max

Lang, Dieter

Sydow, Julia

Opper, Jan

Wilhelm, Maximilian

Dr. Wiemann, Astrid

Dr. Lietz, Cornelia

Dr. Weigand, Manfred

Leichtweiß, Julian

Fuhrmann, Bettina

Massoth, Christoph

Frotscher, Wolfgang

Otto, Sabrina

Peter, Constantin

Dr. Fischbach, Thomas

Fuhrmann, Marina

Jährling, Jens

Lietsch, Marcus

Hartmann, Dörte

Bersch, Martin

Seidenthal, Matti

Falls Sie einen Wahlvorschlag in der Kopfleiste kennzeichnen, können Sie auch Bewerberinnen und Bewerber in diesem Wahlvorschlag streichen; diesen Personen werden keine Stimmen zugeteilt.

Sie können einen Wahlvorschlag auch nur in der Kopfleiste kennzeichnen ⮾, ohne Stimmen an Personen zu vergeben. Das hat zur Folge, dass jede Person in der Reihenfolge des Wahlvorschlags so lange jeweils eine Stimme erhält, bis alle 37 Stimmen vergeben oder 
jeder Person des Wahlvorschlags drei Stimmen zugeteilt sind.

Sie können, wenn Sie nicht alle 37 Stimmen einzeln vergeben wollen oder noch Stimmen übrig haben, zusätzlich einen Wahlvorschlag in der Kopfleiste kennzeichnen ⮾. In diesem Fall hat das Ankreuzen der Kopfleiste zur Folge, dass den Bewerberinnen und Bewerbern 
des betreffenden Wahlvorschlags in der Reihenfolge ihrer Benennung so lange eine weitere Stimme zugerechnet wird, bis alle Stimmen verbraucht sind.

Sie können alle 37 Stimmen an verschiedene Bewerberinnen und Bewerber in verschiedenen Wahlvorschlägen vergeben - panaschieren - und dabei jeder Person auf dem Stimmzettel bis zu drei Stimmen geben - kumulieren - (⮽☐☐ oder ⮽⮽☐ oder ⮽⮽⮽).

Sie haben 37 Stimmen!

für die Gemeindewahl der Gemeinde Seeheim-Jugenheim am 15. März 2026

Bitte Stimmzettel nach innen falten!                                               Stimmzettel



Bitte beachten Sie folgende fünf Regeln für die Stimmabgabe: 
 
 

1. Wie viele Stimmen habe ich? 
 
 Sie haben so viele Stimmen, wie Vertreterinnen und Vertreter für Ihre Gemeindevertretung/Ihren Kreis-

tag/Ihren Ortsbeirat/Ihren Ausländerbeirat1) zu wählen sind. Für die anstehende Wahl haben Sie dem-
nach _____ 2) Stimmen. 

 
 

2. Wie kann ich meine Stimmen auf dem Stimmzettel verteilen? 
 

 Sie können Ihre Stimmen einzeln an beliebige Bewerberinnen und Bewerber auf dem Stimmzettel 
vergeben. Dabei dürfen Sie auch Personen aus verschiedenen Wahlvorschlägen (Listen) auswählen; 
dieses Verfahren nennt man „Panaschieren“. Jeder Bewerberin und jedem Bewerber Ihrer Wahl kön-
nen Sie von Ihren Stimmen eine, aber auch zwei oder höchstens drei Stimmen geben; das Anhäufen 
von zwei oder drei Stimmen auf eine Kandidatin oder einen Kandidaten nennt man „Kumulieren“. 
Beide Möglichkeiten können auch gleichzeitig genutzt werden. Achten Sie darauf, dass Sie hierbei Ihre 
Gesamtstimmenzahl nicht überschreiten. 

 
 

3. Muss ich überhaupt Stimmen einzeln vergeben? 
 
 Nein. Wenn Sie einer Liste, so wie sie auf dem Stimmzettel abgedruckt ist, insgesamt und unverändert 

Ihr Vertrauen schenken wollen, können Sie Ihre Stimmen auch komplett abgeben, indem Sie diese 
Liste in dem dafür vorgesehenen Kreis in der Kopfleiste ankreuzen. Das Listenkreuz bewirkt, dass bei 
der Auszählung die Bewerberinnen und Bewerber dieser Liste in der dort genannten Reihenfolge von 
oben nach unten jeweils eine Stimme erhalten. Sind danach noch nicht alle Stimmen vergeben, weil 
auf der Liste weniger Namen stehen als Vertreterinnen und Vertreter zu wählen sind, wird die beschrie-
bene Stimmenverteilung von oben nach unten so lange wiederholt, bis alle Ihre Stimmen aufgebraucht 
sind oder jede Kandidatin und jeder Kandidat der von Ihnen angekreuzten Liste die höchstzulässige 
Zahl von drei Stimmen erhalten hat. 

 
 

4. Kann ich auch nur einen Teil meiner Stimmen einzeln  vergeben? 
 
 Ja. Sie können auch nur einen Teil Ihrer Stimmen an einzelne Bewerberinnen und Bewerber vergeben. 

Damit in diesem Fall der Rest Ihrer Stimmen nicht verfällt, können Sie zusätzlich zur Vergabe von 
Einzelstimmen eine Liste in dem dafür vorgesehenen Kreis in der Kopfleiste ankreuzen. Durch dieses 
Listenkreuz kommen Ihre restlichen Stimmen der angekreuzten Liste zugute: Diese Stimmen werden 
den Kandidatinnen und Kandidaten der Liste von oben nach unten in der Weise zugeteilt, dass alle 
die, die von Ihnen weniger als drei Einzelstimmen bekommen haben, eine weitere Stimme erhalten bis 
alle Ihre Stimmen verteilt sind oder alle nicht gestrichenen Bewerberinnen und Bewerber der ange-
kreuzten Liste drei Stimmen haben. 

 
 

5. Kann ich Bewerberinnen und Bewerber streichen? 
 
 Ja. Falls Sie eine Liste in der Kopfleiste angekreuzt haben, können Sie einzelne Namen aus dieser 

Liste streichen. Dies führt dazu, dass die gestrichenen Bewerberinnen und Bewerber keine Ihrer Stim-
men erhalten. 

 
 

Gibt es sonst noch irgendetwas zu beachten? 
 

Eigentlich nur Selbstverständlichkeiten: Vergeben Sie nicht mehr Stimmen, als Ihnen zustehen. Kreuzen Sie nicht 
mehr als eine Liste an. Geben Sie keinem Kandidaten mehr als drei Stimmen. Sie riskieren sonst, dass ein Teil 
Ihrer Stimmen verloren geht oder Ihre Stimmabgabe insgesamt ungültig ist. 

 
Haben Sie noch Fragen? 

 
Wenn Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an das Wahlamt unserer Gemeinde/Stadt: 
 
________________________________________________________________________________________ 3) . 
 

Weitere Informationen erhalten Sie auch im Themenportal Wahlen im Internet unter 
wahlen.hessen.de/kommunalwahlen/allgemeine-kommunalwahlen/wahlsystem  

 
 

Nicht vergessen:   Am 15. März 2026 zur Wahl gehen!  Vielen Dank für Ihr Interesse! 
 

Ihr Wahlamt 
 


